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Vorbemerkung: 
 
Am 08.01.2006 beendete ein Patient der Klinik für Psychiatrie in Rostock durch 
Selbsttötung sein Leben. Verwandte des Opfers bemängelten die Behandlung des 
Patienten und stellten Strafanzeige.  
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1. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über den geschilderten 
Sachverhalt? 

 
2. Welche Strafanzeigen wurden im Zusammenhang mit dem oben geschilderten 

Sachverhalt gestellt? (bitte einzeln auflisten) 
 

3. Wie ist der Stand der Ermittlungen? (bitte einzeln auflisten) 
 

a) Wie viele der Verfahren gegen bekannt Beschuldigte wurden 
eingestellt? (bitte jahrweise und nach den Einstellungsgründen 
aufführen) 

 
b) Aus wie vielen Verfahren gingen Anklagen hervor? (bitte jahrweise 

aufführen) 
 

c) Wie viele Personen wurden rechtskräftig verurteilt bzw. in wie vielen 
Fällen erfolgten rechtskräftige Freisprüche? (bitte jahrweise aufführen 
und ggf. das jeweilige Strafmaß benennen) 

 
 

4. Welche Feststellungen wurden von den ermittelnden Behörden im 
Zusammenhang mit der Patientenakte gemacht? (bitte einzeln auflisten) 

 



5.  Aus welchen Gründen wurde die Patientenakte nachträglich verändert?  
 

6. Aus welchen Gründen hat die behandelnde Chefärztin Gesprächstermine mit 
dem Patienten eigenhändig unterzeichnet, obwohl sie an diversen Terminen 
nachweislich gar nicht im Hause war?  

 
7. Welche Erkenntnisse bestehen hinsichtlich der verschiedenen Widersprüche 

in der Patientenakte?  
 

8. Aus welchen Gründen hat die ermittelnde Staatsanwaltschaft nicht alle – vom 
Anzeigensteller – angegebenen Zeugen und Beweisunterlagen 
berücksichtigt? 

 
9. Aus welchen Gründen wurden Gutachter zur Klärung des Sachverhalts 

herangezogen, die nachweislich im engen Kontakt zur behandelnden 
Chefärztin standen/ stehen?  

 
10. Hätte der Tod des Patienten durch umsichtigeres Verhalten der 

Verantwortlichen in der Psychiatrie Rostock verhindert werden können/ 
müssen? 

 
 

Schwerin, 18.03.2010   Stefan Köster, MdL 
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